
Gesetz zur Reform der Notfallversorgung 

Referentenentwurf: 08.01.2020  

Die Notaufnahmen in den Krankenhäusern sind häufig überlaufen. Denn in den 

Notfallambulanzen sind auch viele Patienten, denen woanders besser geholfen werden könnte. 

Dadurch sind die Wartezeiten für Patienten, die dringend auf die Hilfe in der Notfallambulanz 

angewiesen sind, oft zu lang. Um dieses Problem zu lösen, hat Bundesgesundheitsminister 

Jens Spahn einen Referentenentwurf zur Reform der Notfallversorgung vorgelegt. 

Damit wollen wir: 

• gemeinsame Notfallleitsysteme, erreichbar unter 112 oder 116117, fördern.  

•  integrierte Notfallzentren in ausgewählten Krankenhäusern einrichten. Diese sollen 

künftig entscheiden, ob Patienten stationär in der Klinik oder ambulant versorgt 

werden und die erforderliche ambulante notdienstliche Versorgung leisten. 

• die Voraussetzung dafür schaffen, dass medizinische Versorgung am Notfallort und 

Rettungsfahrten künftig als eigenständige Leistungen der gesetzlichen 

Krankenversicherung anerkannt werden.  

Die Bürger müssen sich im Notfall darauf verlassen können, dass sie schnell und gut versorgt 

werden. Deshalb wollen wir die Notfallambulanzen der Krankenhäuser, die Rettungsdienste 

und die Bereitschaftsdienste der Ärzte besser verzahnen. Damit jeder Patient genau die 

Versorgung bekommt, die er braucht. Unnötige Warteschlangen im Krankenhaus passen nicht 

zu einem der besten Gesundheitssysteme der Welt.  

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn  

 


